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§ 1409 ABGB

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Ubernimmt jemand ein Vermégen oder ein Unternehmen, so ist er unbeschadet der fortdauernden Haftung
des VerauRerers den Glaubigern aus den zum Vermdgen oder Unternehmen gehdrigen Schulden, die er bei der
Ubergabe kannte oder kennen mufte, unmittelbar verpflichtet. Er wird aber von der Haftung insoweit frei, als er
an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des Ubernommenen Vermodgens oder
Unternehmens betragt.

2. (2)Ist jedoch ein naher Angehériger des VerduRerers § 32 10) der Ubernehmer, so trifft inn diese Verpflichtung,
soweit er nicht beweist, dal ihm die Schulden bei der Ubergabe weder bekannt waren noch bekannt sein
muften.

3. (3)Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen VeriduRerer und Ubernehmer zum Nachteile der Glaubiger sind
diesen gegenuber unwirksam.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/32
file:///

	§ 1409 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


